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Entfesselungskunst. 
Eine Kritik des Gentechnik-Gesetzes l 

1. Zur Entstehung des Gesetzes 

Wenn eine Gesellschaft Entscheidungen über den Einsat2- neuer Techniken wie der 
Gentechnik zu treffen hat, könnte man sich vorstellen, daß sie sich zunachst einmal 

selbst grundsätzlich darüber verständigt und ein parlamentarisches Gesetz verfaßt, 

in dem das "Ob überhaupt« und die Grundslrukturen des Einsatzes im einzelnen 
festgelegt werden. So ist es bei uns zunächst nicht gekommen, sondern hinsichtlich 

der Genrechnik hat sich anfangs das traditionelle Muster der Marktgesellschaft 
durchgesetzt. Manche sehen es so, daß hier wie auch sonst technische Innovationen 
naturwüchsig aufm:ten und das Recht hinterherläuft. um Auswüchse zu beschnei
den'. Das ist falsch. Vielmehr stcht die technische Innovation selber selbstverständ
lich auch in einem rechtlichen Rahmen. der sie von denkbaren Bindungen freihält 
und so legitimiert und motiviert. Zu diesem Bereich des Rechts gehören hinsichtlich 
der Gentechnologie die Garallli<.>n der Forschungsfreiheit und die Freiheit 7.ur 
beruflichen Betätigung, aber auch die Forschungsförderung. denn erhebliche For

schungsmittel sind von der ßundesrcpublik und den Europäischen Gemeinschaften 
eingesetLt worden. um diesen neuen Wirtschaftszweig zu fördern. Fördernd wirkt 

nicht zule[2-t auch das Patentrecht. weil es ermöglicht. daß lnvestitionen in Gentech
nik sich auszahlen. Die wesentlichen SchriHe zur Anerkennung biologischer Ver

fJhren und Organismen als technischer Erfindungen und damit als prinzipiell 
pa{entierbar sind dabei nicht durch bewußte parlamentarische Entscheidung erfolgt, 
sondern durch Rechtsprechung und Patenlamtspraxis). Der Stand ist heuee. daß 
Mikroorganismen und die Verfahren zu ihrer Herstellung pateneierbar sind. ebenso 
die mikrobiologischen Verfahren wr Erzeugung von Pflanzen und Tieren. Im 
Unterschied zu den USA sind in Europa Pf[anzenarten selbst dagegen noch flichl 

patenrierbar<. Landwirte können also den gebuften Samen noch selbst vermehren 
und weitcr7.üchten 1. Aber dieses Recht wird zunehmend durch pacentlerbare Berei-

1 Vort rag :luf dem U mwthrcchusymposlUrn d,·, RU ND, \Vul7bu'ß ,. (0. '990. Der Vortrag bC'fl,r"t auf 
M,lenal JUS emem vOll der Volkswagcnstrfttmg geförd""n PrOJekt. 

1 So I,me, die Forsrhoftsche These ,·on der •. ,ec!llH;chen Reo ![,~"on ' (E. Fo"'~o ff. Ocr $'1:1' der 
["du", legesell,eh,,!,. '97', S. }o), die SIch > .. B. M. K locpfer (Umwdlroch,. J 989. s. 7 fC.) LU Clgm m.ch, 
und ihn veranlall" dir Such< nach Ur<.«hcn In d" "wesdiche(n) prlva1,,"lrL,chafdiche(n) k'p"alisu
sehe(n) Wir"ch~hsordnunga als .ldeologlSltrung der Umwehschutzfrage ... zu ,poSlroph .. ren (, .•. o. 
Fn. '9). So hnn man SIch d""n unverzüglich ,n den K.Sten mll den ,.1 n'''·umomen de, Umw<l"chul
USo machen und frls<h und munter thcrap'erC"n. 
RGH v. '7.). '969. ßGHZ 5'. 74, 79 (Rote Taube), v. ,I. J. '971. ßGHL: 64, ,ö, (Bäckcrhd."); v. 
11.2.1987. ßGHZ 100,67 (Tollwulvtrus). Der Gedonkc IS' mZ"·lSchetl euroj);iischC">" G emeangu,. vgl. 
Vorschbg fur <Hle Rl(:htlinoc dc' R .. ", ubor den rtdlllicnen Schu'z b,o,edmolo glSchcr Erfindunge n. 
Kom (S8) 496 en clg ., S. 'J. 
Arl. S}(b) Europäische, P>lon,iibcrt ln ko mmcn (EPÜ): Vorschl,g für «ne Rtehtlin,< (l'n. }), S. '7· 
§ ,0 Sonenschu'zgc.ctz. 
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ehe eingekreist. So sichert ein EG-Richdinienvorschlag die Patentierb<lrkeir von 
Anwendungen und Verwendungen von Tier- und Pflallzensorten, von Züchlungs
verfahren mit mikrobiologischer Stufe, von sonstiger über die bloße Züchcung 
hinausgehender menschlicher Einwirkung sowie von Teilen von Pflanzen und 
Tieren6. Es ist vermutlich nur eine Frage der Zeit, wann die let2.(e Bastion fällt und 

auch Pflanzen und Tiere selbst patentfähig sind. 

Dieses Muster technischer Innovation in einem weiten Rahmen freisetzenden 
Rechts. der, wo cr dennoch fesselt, bereitwillig angepaß! wird wie hinsichdich des 

Patentrechts und der erst dann enger gezogen wird, wenn sich soziale Kosten zeigen 
- dieses Muster hatte der Verwalwllgsgerichtshd Kassel Ende !989 in Frage gestellt. 
Aus Anlaß der Genehmigung einer Produktionsanlage halte er ausgesprochen?, daß 
eine gesetzliche Grundlage für eine Genebmigung nicht vorhanden sei. Es bedürfe 
fUr die Einführung gentechniseher Arbeiten und Anlagen einer deutlichen und 
bewußten gesetzgeberischen Emscheidung, weil es sich hier um eine für die 

Gesellschaft wesentliche Angelegenheit handele, die Grundrechte, insbesondere 
solche auf Leben und Gesundheit, berühre. Wesentliche Angelegenheiten einer 
Gesdlschafr müssen aber - so die neuere Lehre des Bundesverhssungsgerichts8 

-

durch Parlamentsgesetz entschieden werden. Der VGH Kassel haue erwogen, ob 
die vorhandencn Geset7.e vielleicht ausreichen. Die Vermarktung eines Pestizids aus 
modifizierten Organismen könnte ja unter das rOanzenschutzgesetz fallen, die 

Herstellung und Benutzung gemechnischer Organismen in geschlossenen Systemen 

unter das ImmissioflSschutzgesetz. und so weiter. Aber das Gericht meinte, daß 
diese Gesetze auf andere Risiken zugeschnitten seien und die Gentecllnik etw;s 
Neues darstelle, was dememspreehend in einem eigenen, neuen Ansatz geregelt 

werden müsse. 

Damil war zunächst einmal tabula rasa. Es durfte, wenn man diesc Entscheidung 
ernst n:lhm, eigentlich niemand mehr gelltcchnisch arbeiten. Man kann sich vorstel

len, daß die Entscheidung auf heftige Kritik gestoßen ist. Manche fürcht<,ten, daß 
hier die Freiheilslogik unserer Gesellschaft umgekehrt wird9. Die Kritik denkt dabei 
von der grundsätzlichen Porschungs- und Berufsfreiheir her, von dem Prinzip: 
Erlaubt ist, was nicht verboten ist. Der Verwaltungsgerichtshof denkt dagegen vom 
Lebens- und Gesundheitsschucz her, weniger übrigens auch vorn Schutz der Natur 
und der Umwelt, weil diese in der Verfassung als solche nicht verankert sind . Sein 

Grundsat:/". lautet: Tolerabel ist nur, was gesetzlich begründet ist. 
Diese unterschiedlichen Perspektiven repräsentieren meines Er~ehtens eine Weg
scheide der Priv3teigentümergesellsehaft, weil hier deutlich wird, daß technischer 
Fortschritt inz.wischen nicht mehr ohne weiteres - sozusagen wildwüchsig - akzep

tien ist, sondern nur auf gemeinsamen Beschluß der Gesellschaft hin umgeseln 
werden darf. 

Der VGH Kassel hat im Endeffekt insoweir gesiegt. als sich der Gesetzgeber in der 
Tat an die Arbeit gemacht und ein Gesetz. verabschiedet hat. Allerdings ist dieser 
Sieg wohl eher ein Pyrrhus-Sieg, denn nachdem der Beschluß des VGH Kassel 

bekannt wurde, befürchtete alle Weh einen Investitionsstop. Die Induslrie üble 

6 Vorschlag {ur e'ne R,chllin,"., • . ,. o. (rn. J), Ar!.4, 7, S, 9 (5. 81 f ). 
7 VGH K.ssel ". 6. ". '98" NJW '990, ).\6 ~ NV",Z '990. 276 ; DVBI. \99°. 6): ,·gl. ,,,ch Johlnn 

ßizn, VGH K""cI stoppt GClH<chntk. KJ '990. "7 und d.rs .. KJ 1990. '37· 
g Vgl. "u, BVcrfG v. 8. S. 1978. E 49, S.9. 116 f. (Kalbr). 
9 Ygl. di~ Anmerkung ,·on Rupp, JZ ' 990, 88 : w. Graf VilZl humff. G"ddul-Stcm,lch{"r, Der ZWl·ck Im 

Gentechnikrtcht. 1990, S. >7: H .5(·ndltr, Gcsetz("s- und Richten·orbehalt Im Gentechnikre<ht, NVwZ 
'990. I J 1, be,. >3 J. Au, der Penpckl"·" dcr G esundhcHS- und Umwdtnsikcn dagegen Y. Eibede-Hcrrn. 
Gc .... ccchnologJe und P"dlmenuvorbeh3h, Null. '990. >04' J. Bizcr. VGH K""I stopp, Genttchnik, KJ 
'990. "7 (t37). 
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.20 Druck auf die Gesetzgebung aus, um den lndustriestandon Bundesrepublik inter
national zu renen, wie es in dem folgenden Gesetzgebungsverfahren ständig hieß'o. 

Das Gesetz wurde innerhalb von sechs Monaten entworfen, vom Bundesrat und den 
beteiligten Bundestags-Ausschüssen ausführlich kommentiert, in einer Anhörung 
des federführenden Ausschusses diskutiert, dabei ständig im Grundsäcdichen wie 
EinLeInen umgeschrieben und schließlich von ßundestag und Bundesrat beschlos
sen. Sechs Monate für ein GesetL, das eine ganz neue und folgen reiche Technik 
legalisien, sind sehr wenig. In der Ta! wird ~us dem Ergebnis deutlich, daß es zu 
hastig zustandegckommcn ist. Es fand im Grunde keine tiefgreifende Debane über 
mögliche Regelungskonzepte statt, vielmehr übernahm man Konzepte, die aus 
anderen Gesetzen bekannt waren, oder erfand ad hoc neue, noch nicht gründlich 
durchdachte. Eine tiefgreifende Debatte wäre umso nötiger gewesen, als die En
quete-Kommission die Chancen und Risiken der Gentechnologie zwar umfangreich 
ermittelt hatte, beim Entwickeln von Regelungskonzepten aber weniger phantasie
voll gewesen war". Für eine längere - gerade auch öffentliche - Diskussion blieb 
nun keine Zeit, und der VGH Kasse! ware vielleicht gut beraten gewesen, wenn er 
nicht bloß gesagt haltc, es fehle ein Gesetz, sondern, womöglich beschrankt auf 
geschlossene Systeme, eine Übergangs frist eingeräumt hättc. Solchermaßen verfahrt 

ja das Bundesverfassungsgericht mallchmal bei der Nichtigerklärung von geltenden 
Geset:len . Warum sollte diese Doktrin niclu auch auf die feststellung des Fehlens 

eines Gesetzes übertragbar sein"? 
Nun zunächst ein kurzer Blick auf das, was dieses Gesetz.'J enthäll. Wesentlich für 
das Regelungskonzept ist eine Unterscheidung :lwischen verschiedenen Beschäfti 
gungen mit der Gentechnik. Dazu gehören: der Bau von Anlagen, die geschlossene 
Sysreme enrhahen, die Durchführung gentechnischer Arbeiten in geschlossenen 
Systemen, die Freisetzung von gentechnisch modifizierten Organismen und das 
Inverkehrbringen, also das Verm.lrkren von Produkten, die gen/echnisch modifi

zierte Organismen enthalten oder aus solchen bestehen . Auf diese vier Beschähi
gungsweisen mit Genrcchnik bezieht das Gesetz cin bestimmtes Regelungsset, das 
im wesentlichen aus AnmeldcpOichten, Genehmigungsvorbelulten, Mitteilungs
pflichten, nachträglichen EingriHsmögljchkeiten und Haftungsvorschriften be
steht. 

1I. Kritik des Gesetzes 

fch werde nun einige materielle und prozedural<! Regelungsprinzipicn en(Wickein 
und das Gesen an ihnen messen. Diese Prinzipien sind, das ist einzuraumen, 

10 Vgl . die .cI.riftlichcl) Stdlun gnahmen ' .ur AnhöcuJl& d« BT-Au"chu;s~, für Jugend. F.milie, Fnuen 
und G.sundhclI, Unterausschuß Gentechnikgcstt L. v . ' 7.-19. 1.1990. Ausschußdrtl cbochc I , I }, Gru
nenth.,j GmbH (5 . 106), B'Y'r AG (S. '3'), KIIOIl AG (S. 14), Hoer),,, AG (5.16). In cln mündlichen 
Anhörung fuhn< der Vcn,,,,er der Bayer AG all s: • Wenn das Olel" der F>II 1St ( .. daß FOrSchung 
"'I,finden bon), d:Uln werdtn Wir - d3s ISt ke,ne Drohung. sondern •• ne ganz natiJrlich<. wenn 3uch 
bedruckende Beschreibung d.r Realiut In der Bund<'srepublik - <me" der.utl gen Inn o".tL<)liS$chock 
crl"Iden, dlß noemand voraussehen k:tnn, ob die Weubnvcrbsläh.gke.. dtr r'hlrmamdustrle, die 
,mmerh:n einer der ""lChtlgsun WirtscI"fu~ ..... !;e In der Bundesrep ublik 'SI und die n,chl zul.tz t allch 
d.l.u b":lTOgt, daß WJr die matetlelle fi,m In der :Bundesrepublik ,"chern , die WIr umso mehr hr3uchen. 
Je mehr "ch heUl" In Eurol'" Jelzt auch In Oncurop>, di~ poliIJ5chen verhähm$sc verändern . crh.lten 
bleibt, '0 d,ß Wir ~$ ruch. zub« cn könnm , d,ß Wor durch un!;e" .. htlcrllgtr ge$ctzgehcnsche Schrotte 
elOco Riegel "or die wellere AbSleherung der Bundesre-publik 015 InnOV3( IOnsbndsch,ft , d ueben. -

I, Die KommLsSlon beschrankte <! eh . uf den Vorsehl.g. dio Gelltochnik- RichtlinIe de, BM !'""!" zum Geset7. 
2U .n,chen, "gI. I:nqui'ttko mm lsslon Ch.lle<o und RISiken der Gcnt~chno logle, Munchm 19S7. S. '&7· 
Wel1C1"gehcnde, ,ber unausgeführle Forderungen Im Sondcrvot~lm von H. D,mm, 1. ,. O . S. )46 f. 

11 Für Aum .hmdälle belahend H.Scndler. NVwZ '990, l li 1.51'. 
I) GeSel7.1.UI' Regelung von Fragen derGen(cchnik v. , 0.6. ' 990, BGBI. J. 5. 10 0 (im fol gende,, ' GenTG). 
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subjektiv geserzl, aber sie haben m . E. doch gute Gründe für sich. Sie basieren auf 
uomodisch-traditiondkm Vernunhglauben, nehmen aber doch Elemente einerseits 
postmoderner Experimentierneigung und andererseirs fundamentalistischer Eigen
rechtsgedanken auf. Manche Prinzipien sind auch verfassungsrechclich geboten, 
andere verfassungsreehclich freigcsrelh oder sogar zweifelhaft, doch soll das hier 

nicht interessieren. 

1. Vier maleT/elle KT/lerten 

Zunächsr kann man fragen , ob eigendich ethl.$ch begründete Voybel,allc, sozusagen 
gesellschafdiche Tabus, hinsichtlich der generischen Veränderung von Pflanzen und 

Tieren normiert werden . Jemand könnte z . B. auf die Idee kommen. fededose und 
knochenarme Hühner zu erzeugen, die frisch von der Srange direkt in den Kochtopf 

geworfen werden . Ich glaube. der einzige Maßstab, an dem man das messen könnte, 
ist ein ethischer. Ethische Grenzen für Einwirkungen auf die Natur finden sich im 
liersehutzgesetz. poch richtet sich das Gesetz vor allem darauf, die Zufügung von 
Schmerzen zu unterbinden" . für Züchtungen heißt dies, daß keine Tiere erzeugt 

werden durfcn, die Schnlerzen haben. Nicht, d~ß es derartige Zufügungen nicht 
gäbe. Man denke nur an den Bassethund mit seinem schwachen Rückgrat oder an 
eine andere Hunderasse, deren Lunge so verändert worden ist, daß das Tier 

kurzatmig wird, was offenbar als schön gilt. Aber eine Ethik der einer Art 
zukommenden Würde wird nicht formuliert . Hinsichtlich pnanzen ist dies erst 
recht nicht der Fall, obwohl ethische Regelungen auch für sie denkbar wären. 

Übrigens würden ethische Regeln hier wohl in ästhetische übergehen. Sind geklonte 
Monokulturen nicht auch ästhetisch abzulehnen? Hat Ästhetik eine Wamfunktion 

für menschenwürdiges Dasein? 
Wie dem a.uch sei, das Genlechnikgesetz enthält nichts über Ethik und Ästhetik. 
auch nicht hinsichtlich des Menschen, obwohl es bei wörtlicher) nterpretation auch 
auf Manipulation mit genetischem Material des Menschen anwendbar ist. Das ist 

auch einer der Punkte, die eher zufällig in das Gesetz hineingekommen sind. Die 
Implantierung menschlicher Gene in andere Organismen und die Modifibtion des 
menschlichen Genoms werden auf diese Weise genehmigungsbedürftig, aber auch 
genehmigungsfähig. $0 bon, ohne daß dies im Gesetzgebungsverfahren bewußt 
geworden ist. das Gescrz nun zugleich als Grundemscheidung für die operative 
Humangenetik verstanden werden - m. E. mißversranden werden, denn ist wirklich 
gemeint. daß die genrechnisch kurierte Bluterin nur mit einer Freisetzungsgenehmi
gung aus dem Krmkenhaus entlassen werden darf. weil sie als genetisch modifizier
ter Organismus in die Umwelt »gezielt ausgebracht« wird'!? Die zukünftige De
batte darüber wird unseren Sinn fürs Groteske vermutlich noch häufiger strapazie
ren. Zwar wird hinsichtlich der genetischen Veränderung des Menschen in anderen 
Zusammenhängen über ethische Grenzen diskutiere, etwa im Hinblick auf die 
Keimbahntherapie oder das Experimentieren mit Embryonen (6. tatsächlich dürfte 
Ilun sich aber nicht auf srrafrechtliche Verbote beschränken, sondern müßte ein 
Verwahungs- und Haftungsgesetz zur Ermögliehung und Begrenzung der Human-

'4 § ( S. l liuschul<:G. 
'5 Vel. § ) Zilf. (, J und 6 G<nTG: "O~,m,mU1" ISI h,crn,ch "Jede bIologISche Einh.'I, di< Ci h,g 151. SIch 

2U verm~hr('n oder gt-ncusches MaLen.11 xu übcrtr3gCJl .. , -gcnlechnJsch ver.inat:rrer Organl S"muJi_ Ist -> ('Ln 

OrgamsnHls, d c.ss~n gen etJsches MawrI:l1 In t."mt-r Welse verindtrt w o rden 1St. wle- sie Url{cr n41lürJic.heo 
Bedingung~n durch Kreuzen oder natürliche RekombInation nicht vorkommt., " F"" setzung- 'SI dos 
.&cudtc Ausbnngcn •. 

16 Vgl. d,zu cl., Embryon~n$chul>.gescI7. v. '). l' . 1990. 8GBI. I S. 2746. 

2] 
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22 genetik erlassen. An die darin w regelnden ethischen Maßstäbe könnee man, soweit 
es die nichlmeoschlich~ Natur angeht, anknüpfen und Vorstellungen der Eigen
rechte der Natur einbeziehen, die seir einigen Jahren :l.Uch bei uns debattiert 
werden'7. Teh hahe es durchaus rür sinnvoll, mit solch einem Eigenrechtskonzept 
die Interessen der Natur rechtlich zu stärken, meine aber, daß das nur geschehen 
darf aus einer gesellschaftlichen Einsiehr in die Notwendigkeit des Schutzes, nicht 

aus einer An Wesensschau heraus, die meint. in der Natur onlOlogisch Eigenrechte 
zu entdecken. Aber dies ist ein weites Feld . 
Ein zweiter Maßstab ist der der RlSikomtmrmerung. Er siein auf Schäden, die 3m 

Menschen und in der Umwelt angeriehter werden können, und fordert , sie sowohl 
ihrer Einuittswahrseheinlichkeit wie ihrem Umfang nach :!.tl vcnneiden oder doch 
zumindest auf ein Minimum zu redu1.jeren, so daß allenfalls ein unvermeidbues 

Restrisiko verbleib!. Das ist das moderne Regelungskonzept des Umweltschurzes. 
Es wurde früher gröber geschnitten als Gefahrvenneidungsprinzip, inzwischen aber 
ergänzt um das Vorsorgeprinzip, d. h. das Gebot, Handlungcn auch dann zu 

unterlassen. wenn der durch sie möglicherweise verursachte Schaden gering, wenig 
wahrscheinlich oder kaum erforscht ist. 

Das Prin1.ip der Risikominimierung ist im Gentechnikgesetz verankert, und zwar 
hauptsächlich für die beiden erstcn Kategorien von Beschäftigungsweisen, nämlich 
den Bau von Anlagen mit geschloHenen Sy5temell und die Durchrührung von 
einschließbaren gentechnischcn Arbeiten, z. B. in der Arzneimittclproduktion. etwa 
der Insulinproduktion mittels rnodifj1.icrter Bakterien' s. Das Konzept der Risiko
minimierung wird durch ein physikalisches, biologisches und chemisches Contain
ment erfüllt. Physikalisch bedcuret der Einschluß abgeschlossene Rä\lme oder 
Fennenter, chemisch bedeutet er, daß das, was als Abfall herauskommt, inertisiert 
wird, und biologisch bedeutct er, daß die Organismen, die trotzdem herausgetragen 
werden, in der nicht künstlichen natürlichen Umwelt von sich aus absterben. Die 

Intensität des Containment richtet sich n.1Ch der Gefährlichkeir dcs verwendeten 
und encugtcn Org~nislllUs. 
Ist dieses KonLept zureichend? Das ist fraglich, wcil es sich am Modell der Chemie 
orientier! . Minimierung des AusrrittS gefährliche( Stoffe ist im allgerneinen sinnvoll, 
denn je weniger gefährliche StOffe herauskommen, desto ungefährlicher ist die 
Anlagc. Bei der Gentechnik ist die Tauglichkeit dieses Schutzprinzips allerdings 
fraglich, weil ja die Organismen durch die Eigenschaft der Sdbsrvermehrbarkcit 

gekennzeichnet sind, so daß sehr geringe Mengen, wenn sie entweichen. zu großen 
Mengen werden können, und zwar unrer Umstanden mit sehr langer, womöglich 

Jahrzehnte dauernder Inkubationszeit, so daß man entSprechend lange nichtS be
merkt. Es gibt genügend Beispiele dafür. Eines, das allerdings nicht aus dem 
gemechnischcn Bereich SIammt, aber auch Kleinorganismen betrifft, ist die Ulmen

krankheit, die in Europa zum Absterben von 90% der Ulmenbestände geführt hat. 
Der Erregerpilz wurde 1918 durch den Ulmensplinckäfer eingeschlcpp('~. 
Zweifel an dem Konzept erweckt auch , daß die $tufung der ComainmcOl-lnlcnsität 
von einer Beurteilung der Gefährlichkeil der Organismcn abhängt'O, andererseits 

'7 S. dnu H . \'. LCrSn~r, Gibl es Eigcnr""hl~ der N .. ur? NV",Z 19B8. 9S8; K. Bo<Sdnunn. Eigmc Rechlc 
rur die N.lUr? KJ 1986. I. 

18 § Ij A bs . I Zi({.4 Gon TG. D,nach muß g,"",~hr)mlel s.,n. d.Jl .. für die erforderliche SichcrofHSSlufe die 
nacll dem St;md der Wissensch,ll und Te<:hnik notwendigen Vorkehrungen getrollen smd und desh.lb 
schädliche EinWirkungen auf die on ~, beZeichneten Rc"hlsgi>tcr mchl 70U e"",nco s,nd •. Zweifd 
trweckt da> ., d<" h,lb. : Wird hIer die S(h iidlichke'~progf1o,e vom S(~nd Je< VermC",dungslechllik htt 
defin,ert? 

'9 J, Kow"ik, H , Sukopp, ÖkologISch<' Folgen der Einfuhrung ntllc r rOanzenarlen. In : R. Kollek. B. T,p
pestr. C . Alrn .. (HrSg .), Die ungeklarun Gd,hrenpo«ntrlle der Gentechnolog,e, '986, 'li. "4, 

.0 § 7 GenTG. 
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aber diese Gefiihrlichkelt noch gar nicht im voraus bekannt ist. M:1n Kennt sie 
vielleicht hinsichtlich der Ausgangsorganismen, aber der erz.eugte Organismus ist 
nur z.um Teil bekannt, weil es ja sein kann, daß aus der Kombination verschiedener 
Eigenschaften sich etwas ganz anderes entwickelt, als was diese beiden getrennten 

Eigenschaften ausmachee. Gene codieren nicht bloß als Monaden, sondern als Teile 
in einem genetischen Komplex. Werden sie abgetrennt und transferiert, kann ihr 
Code sich völlig ändern. Weil man aber einerseits die Gefährlichkeit der Organis
men kennen muß, um die Einschlußstufen zu definieren, andererseits die Gefähr
lichkeit aber nicht kennt, weil man die Organismen ja gerade erst kombinieren will, 
und weil wegen der Selbstvermehrung der Organismen die Minimierungssmnegie 

niche paßt, muß man sich in der Praxis in Vermutungen oder auch Fiktionen 
flüchten . Es wird dann durch Verordnungen definiert, welcher Organismus gefähr

lich ist, welche fntensitär des Abschlusses ausreicht und wc!cher Organismus 

überlebensfähig ist. 
Tatsächlich ist bei dieser Einschlußstraregie dennoch mit einem Risiko des Emwei
chens von Organismen zu rechnen. Man muß sich dabei vor Augen führen, wievielc: 

gentechnische Arbeiten es überall in der Welt gibt, und daß natürlich auch Nachläs
sigkeiten auftreten und schon ein geringer Prozentsatz ausreichen kann , um Gefah
ren zu setzen. Es ist fraglich, ob dies als bloßes Restrisiko bezeichnet werden 
kann . 

Wie sicht es mit dem Konzept der Risikominimierung bei der Freisetzung aus? Das 

Gesetz sagt, daß schädliche Einwirkungen auf Mensch und U mwc\t nicht zu 
c!Wanen sein dürfen". Dasselbe gilt für das Inverkehrbringen von gemechnischen 
Produkten". Der SchUTzm:aßstab, der bei Freisetzungen angelegt wird, ist nicht nur 

einer, der den Menschen, einzelne Tiere und einzelne Pflanzen betrifft, sondern es 
ist auch die Umwelc in ihrem Wirkungsgefüge geschützt. Das ise ein relativ 
anspruchsvoller Maßsrab. Man muß dann z. B. erönern, ob ein Bakterium, das den 

Gefrierungsprouß auf Pflanzen verzögert, das sogenannte Eisbakcerium, in seiner 
Wirkung den Verrottungsprozeß in der sonstigen Natur beeinflussen kann, wenn es 
von der eigentlichen ZieipflanLe zu anderen Pflanzen weilerwanden. Denn das sind 
Auswirkungen auf die Umwelt in ihrem Wirl<ungsgefüge. Dieser anspruchsvolle 

Maßstab ist aber in der Praxis deshalb schwer einzulösen, weil hier weitgehende 
Unkenntnis besteht. 
Wenn man vergleichende Erfahrungen in den USA heranzieht, erweist sich als 
sinnvoll, diese Unkenntnis kleinzuarbeiten, also in kleinen Schritten zu größerer 
Kenntnis zu kommen. Das geschieht in den USA auf zwei Weisen, die bei weiter 

Interpretation der Genehmigungsvoraussetzungen'l auch dem GenTG unterlegt 
werden können: zum einen durch eine Abfolge der Versuche in Stufen, und zwar 
vom Labor über das Glashaus und den Kleinversuch im Freien bis zum Großver
such'\ zum anderen durch weitgehendes Containment auch bei Freisetzungen, und 
zwar so, daß das Feld von artfremden Pflanzen umschlossen ist, daß der Mikroorga
nismus wirtspezifisch ist, daß er nach einigen Generationen der Pflanze nicht durch 
Pollennug übertragen werden bnn usw.!j Dieses Containment ist kein physik;lli-

') § ,6 Ab,. I Nr. J GcnTG. 
H § ,6 Ab, . I GcnTG. 
2 J I m Sinn~ von § ,6 A bs. , Ziff. J und Abs. I Gen TC konnt< mon "g~n. d.1/! crs' dann . ".eh dem Sund 

d~r Wissenschaft ... sell,dlic1,,' Ein"llrkungcn . .. n"h, 7.U .rw>".n .<md., wenn die Vorstufen 
durchlauf~n SInd . En'sprc-.::I,tnJ,· Umerlosen werden In den Vuhlucn,vorschriften gelordtn. s. § '5 
Abs. , Ziff.3 HS 2 und Abs. J Zifr. 1 HS 1 GeIiTG. 

'4 Office of Sc,~nce 'nd Technology. Coordinotcd Fr31l1ework {or Resul."on 01 Biotc-.;hllology. SI Fed. 
Reg. l} 30}, l} }lO (ha mikrob,ologosche Pesll7.lde), }3 J19 (!Ur sonStIge Organosm en). 

J j Unlled Sl>leS Dep.nmeno 0/ Agncuhure, Gu,deline> fo r ,"scareh wllh gen~tlc" l1y rnodified org>n'sms 
outs,de conUUlcd f.e'I'''e<. Unh t. L 1990 S. >7. 

2J 
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sches, sondern ein biologisches, insofern der Organismus abstirbt, wenn er in einen 
Kontext kommt, auf den er nicht programmiert ist. Das Risikominimierungsprinzip 
geht hier augenscheinlich in eine An Reversibilitäcskriterium26 über, weil ja die 

Aussetzung eines Organismus rückgängig gemacht wird. 
Aber auch dann muß man mit einem Entweichen rechnen, das, wie gesagt, riskanter 
ist als bei Chemikalien, weil die Möglichkeit der Selbslvermehrung besteht, die bei 
freizusetzenden Organismen häufig aueh gewollt ist. Hinzukommt, daß manche 

Preisetzungen geradezu auf aktive NacuI"Veränderung ausgerichtet sind. Z. B. soll 
ein Pestizid die pfJ:mzenschädlinge vernichten. In der Definition des Bundesimmis
sionsschutzgesetzes verursacht es damit, wenn man vom Immissionsbegriff absieht, 
~schädl iche Um weltauswi rk ungen« '7. 

Das zeigt, daß das Risikominimierungskonzept allein nicht ausreicht, sondern ein 
Maßstab gefunden werden muß, der bewertbar m~cht, wann die beabsichtigten 
Schäden und die unbeabsichtigten schad lichen Nebenfolgen gerechtfertigt sind. Ein 

solcher Maßstab - dies ist mein dritter - ist die Abwägung des Risikos mit dem 
Nutzen der FrelSetzung. In der Tat sicht § [6 des Gencechnikgeselzes, der sich auf 

Freisetzung und Inverkehrbringen bezieht, ein solches Kriterium vor. Es heißt dort 
n~mlich, daB im Verhältnis zum Zweck der Freisetzung unvt:rtretbare Auswirkun
gen ausgeschlossen sein müssen, oder positiv gewendet: Auswirkungen sind dann 
zulässig, wenn sie im Hinblick auf den Zweck der Frciserzung verrrc[bar sind. 

Der Bundestag hat sich mir diesem Maßstab in rechtliches Neuland vorgewagt, und 
ich bin mir nicht sicher, ob die Abgeordneten, die zugestimmt haben, wußten, was 

sie taten. Eine Abwägung des Risikos mit dem Zweck oder, was diesem gleichge
setzr werden kann, dem Nutzen einer T;itigkeit könnte sich schwer tun, den Geist 

des Nutzens, den sie gerufen hat, wieder loszuwerden. Folgende vier Punkte 
mÜssen bei einer sorgfältigen Konkretisierung des neuen Maßstabs beachret wer
den ,8

. 

Der erste Punkt besteht in der Möglichkeit, daß der Zweek zur Heiligung des 
Mittels genommen wird. Die Risikominimierung könnte in der Praxis des Anwen
dens unausgeschöpft bleiben. Man könnte die Zweckerwägung dazu benurzen, um, 

statt das Restrisiko weiter einzuschränken, höhere Risiken akzepl:lbcl w machen, 
indem man geltend macht, der Zweck sei besonders bedeutend. 

Zweitens: Es besteht die Gefahr, daß jeder Zweck hingenommen wird, der vom 
Betreiber gesetzt wird, daß man also nicht reflektiert, ob der Zweck wirklich das 
Risiko wert ist'9. Ich möchte dies am Beispiel der herbizidresistenten Pflanze 

verdeutlichen, einem Beispiel, das häufig zitiere wird, weil es ein Schlaglicht auf viele 

.6 Zu solch,·n Krumen s. CI". u. E. U. v. WClZ$iichr, f ehle rlreundli chkell als .:voIUlJonin' , P"nllp, m: 

Unlv<'rsllH '986. 79,11., SOMe G. Win,~r. Üb,,," den Umgang des Rech .. mit neum Techniken. In: 

Kollek/Tappeser/Ahner, •.•. 0. (Fn. '9), S.ll7!. In",. '97!.; K. H. bdeor, R~chdi~he Steuerung der 
Frc!Sc,zung von gen,ochnologlsch mampulierten Orgamsmen, NuR '987.60. 

27 § J Ab,. 1 und 1 BJmSchG. 
~S Nur nann 1St das Zwcck.-Risiko-Kntenum mu An. 4 der Fre"el7.ungHichtlimc (Richtlime des R,I CS 90/ 

Z1o/EWG v. ' 3.4. '990' AB!. L "7 S. 1 I). der den t",diuonellcn Maß",b der Ri,ikoJnlJllm,mmg 
verwendet, In Einklang zu bnngen. Z""eckerwägungen ,,,,d d,nn "chcrh~lt,-, meht gcfä hrdun gsge rl ch· 
lel. 

29 B("Xclchnend,·,we"" lordendie Gcntedlflik·Verflhrensverordnung v. 14.10.1990 (BGBI. J, $.1178) für 
Frwev.ungsonlr3ge k('me Untt·rbgen iiber den Zweck dtr FrelS.,zung (v gl. } s Ab,., Ziff. }). Für 
Antr;ige wegen hwerkchrbnngens \"On Produkten werden ,mmerhm Unterl.gen "ber dic Einsalzbcdi,,
gun gen (Umwehgegebenhe""" un d/ oder geogr;tphlScher BereICh , für d,," das Produkt _" ch c'gnet) und 
den <'rwarteten Einsllzberelch (Indu5lrl c. Landw"ls ch~ft und Fachberu fr , breite Öffentl ichke,,) "er
bngt (§ 6 A bs. , Zilf. 1). Ooc.h bleiben Zweifel. ob die Vorschrif, zum Lebcn erweckt "'e,den w,rd. Es 
'SI bed,ucrlich. d,t! Erf.hrun~.n mu Zwct kcrw :igungen Im Pihnzensch ulz·, Ar~n<lmtt1c1- und Ch.m,· 
blicn,ech, mcltl,usgcwcrtet worden ,md. Si,. hällen möglich"rw."e zu Kons,,'ent<r<n und grimdliche
ren Anforderungen v<rholfen. 
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Probleme der Genrechnik wirft und weil in diese Entwicklung sehr viel Investitio

nen hineinfließen. Von 64 Freisetzungsgenehmigungen, die da.s amerikanische 

Landwirtscha.frsministerium bis April [990 erteilt hane, bezogen sich 40 auf gene

tisch modifizierte herbizidresistente PfianzenJo. Als Nurzen wird in den entspre

chenden Genehmigungen des Ministeriums angegeben, daß man zukünftig Breit

bandherbizide einsetzen kann, statt nur solche Herbizide, dic auf bcstimmte UI]
kräuter zielen und die Nutzpflanze ausschließen. Nimmt man nicht einfach diesen 

vom Betreiber geselzten Zweck hin, so Slelll sich die Frage, ob wirklich ein Nutzen 

entsteht. Denn die nicht schadlichen Unkräuter würden mit vernichtet werden. 

Auch würde eine Überdosierung zwar den Naturhaushalt, nicht aber die Nutz
pflanze schädigen. Damit entfiele eine Eigenmotivation des Landwins zum sparsa

men Einsatz. 

Solche Überlegungen müßten noch weitergetrieben werden, um - das ist mein 

driner Punkt - über den unmiuelb3.ren berriebswinscluftlichcn NUlzen des Eins.1t

zes der Gentechnik hinaus den volkswirtschaftlichen Wen oder auch Schaden Zu 

erfassen . Ein Gesichtspunkt ist dabei, noch im Beispiel der herbizidresistenten 

paame gesprochen: Die L:lndwirte würden von der großen Chemieindustrie noch 
abhängiger, weil sie nun das jeweils zur Herbizidresistenz passende Herbizid kaufen 

müßten. Die Entwicklung der Landwirtschaft zur Verlagswirtschaft würde be

schleunige. Ein anderer Gesichtspunkt hängt damit wsammen, daß die meisten 

agrarischen Anwendungen der Gentechnik der Steigerung der Erträge dienen. 

Zumindest in Europa ist dJs aber nicht wünschenswert, weil ohnehin Überproduk

tion herrscht. Wir leben in der paradoxen Situation, daß wir uns, von den Mengen 

her ·gesehen, den biologischen Anbau leisten könnren, stall dessen aber einem 

Wachstum nachjagen. das nur die K iihlhauser und Müllkippen füllt. 
Der vierte Punkt betrifft Alternativen zur Zweckerreichung. Solche Altem~tiven 

müssen geprüft werden, weil ja die Relation venretbarc Auswirkungen - Zweck der 

Freisetwng zu der Frage nötigt: Gibt es nicht andere Lösungen, die weniger riskant 

sind und den Zweck dennoch erreichbar m3.chen? So müßte man eigentlich ff"3gen, 

ob Methoden des biologischen Landbaus als Alternative sowohl zu gemechnischen 

wie zu chemischen Methoden in frOlge kommen und nicht vorwziehen sind J '. 

leh komme hierauf noch zurück, wende mich jetzt aber zunächst dem vierten 

materiellen Maßstab zu, der in Betracht käme, nämlich einer t/.bsol,tten Schadens
obetgrenze. Manche gen technische Risiken sind ganz ~hnlich wie die Kernspal

tungsrisiken gekennzeichnet durch die katastrophale Größe des Schadens bei sehr 
geringer Eintrittswahrscheinlichkeit. Man denke da nur an AIDS. Der HIV -Virus 

ist vennutLich kein Produkt der Gentechnik, aber er hätte es sein können. Zu 
diskutieren w~re, ob - gleichgültig wie hoch die Eintrittswahrscheinlichkeit ist -

bestimmte Schadensobergrenzen geltcn sollen, mit der Folgc, daß bestimmte Gcn
techniklinien von vornherein nicht zugelassen werden. Ein Beispiel, das in der 

Literatur erörtert wird, ist die Manipulation mit sogenannten Rctroviren J1 . Das 

GentechnikgeselZ enthält einen solchen Maßstab nicht explizit. Man könnte ihn 
womöglich in die Risikominimierungsklauseln hincindeulen, doch ist, wenn man 

parallele Erfahrungen im atomrechtlichen Zusammenhang hef"3nzicht, kaum wahr

scheinlich, daß sich eine entsprechende Interpretation entwickeln wird. 

JO I:.igcnc Erhebung. 
) I D;~ zH>erte VcrlahrCf)sv~rordnung lorden weder zU mltldbucm N utzen noch 2U Alt,mauven Irgend · 

... elche Unterlagen. Anregungen h~u .n dicsbe-z.üglich .us Erfahrungen anderer Lmdcr, Insbesondere cIer 
Nicdedmdc und der USA. mit Ahem'lI'trw~gungcn be, Umwclrwnriiglichkc'lSpriihmgen gewonnen 
werden könneo_ 

F R. Kollek, Sicht"rhcu''''p<klc der experomentellen Arht'l mU R<trovoren, m: KoliekiTlppeser/AIl1\"r 
(Fn. 19), S. 64 · 
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2. Sechs prozedurale Anforderungen 

Angesichts des Grundverdachrs der Naturfremdheit der Geneechnik und angesichts 
der g<Oßen Unkennlnis über die Eigenschaften neuer Organismen und über das, was 
sie in den Nacurhaushaleen anrichten, ist ein primäres Gebor prozeduraler Art die 

Erzeugung von mehr Wissen, und zwar illsbesondere von mehr Risikowissen ll. Ich 
haete vorhin schon gesagt, daß das möglich ist durch eine Srufung der Zulassung, 
daß man also sozusagen den Wissensstand mit dem steigenden Risiko paralleli
siert. 

Eine weitere Möglichkeit der Erzeugung von Wjssen besteht zum Beispiel darin, 
daß die Behörden die Berreiber durch Auflagen zur Genehmigung dnu zwingen 
können, mit dem Freisetzungspro;ekt Forschungen zu verbinden, die über das 
eigentliche Projekc hinausweisen . Im Gentechnikgesetz sind solche Auflagen wohl 
nicht vorgesehen H . Nur, wenn Risikowisscn beim Belreiber in dessen eigener 
Absicht oder zufällig emslanden ist, ist es der Behörde weiterzugeben ll . Das US
amerikanische Recht ist insoweit flexibler: So enth:ile z. B, die Zulassung eines 
FeldteSts für stickseoffbindende Bakterien, die die Umweltbehörde erteilt hat, die 

Auflage, die Ausbreitung dieser Bakterien vom Feld nach außen hin zu untersuchen, 
möglichen Plasmidrrans(er zu ermitteln und Daten von Plasmidverlusten über 
versclUedene Generalionen der Bakterien zu erheben. 
Ein weiteres prozedurales Kriterium ist die Revldierbarkeu der behördlichen Ent
scheidung. Jede Entscheidung steht ja in der Ungewißheit, ob nicht doch folgen 
eintreten, die man in dem Genehmigungszeitpunkt noch nicht gekannt hat. Wenn 
dann später mehr Wissen zur Verfügung steht, muß es möglich sein, die Entschei
dung zu ändern. 0 ie Palette, die das Gesetz eröffnet, ist beachtlich bunt, aber nicht 
klar abgestimmt. Nehmen wir an, gegenüber dem Wisscnsst3nd zum Genchm(
gungszeitpunkt sind n.eue, Gefahren anzeigende Kenntnisse entstanden. Zulässige 

ReaktiOnen sind d~nn: nachrrägliche Auflagen (§ 19 S. 3) oder die einseweilige 
Einstellung der genehmigten Tatigkcit (§ 20) zum Zwecke der Wiederanpassung an 
die gesetzlichen Genehmigungsvoraussetzungen, weiterhin die (wohl u. U . endgül
tige) Untcrsagung der Tatigkeil l6, die aber wohl von einer Rücknahme oder einem 

Widerruf der Genehmigung begleitet sein muß. Rücknahme und Widerruf bei 
Entstehung neuen Risikowissens J7 sind aber entsehädigungspflicluigJs. Das hindert 
eine Behörde natürlich clc facro, solche Widerrufe auszusprechen. Diese durch ihre 
Entschädigungsfolgen belastete \Viderrufsmöglichkeit ist übrigens auch der einzige 

Weg, gen technische Anlagen, Arbeiten und Freisetzungen in der früheren DDR, die 
den Anforderungen des Gentechnikgesctzes nicht genügen, auf Dauer zu beende" . 
Sonderregclungen erleichterter Stillegung wie im Atomrechl sind im Genteehnik
recht nichr vorgesehen)9. 
Eine dritte Anforderung prozcduralcr An bescellt darin, daß die Genehmigungsbe

hörden, die vor Ort im Einzelfall zu entscheiden haben, von Grundsatzfragen 

Jl DH.U K H. Ladeur) (Fn. '6). 
H Vgl. § '9 GcnTG, nach dem Aufl'Sen nur zur Si~her"cllung dcr (;enehmlgung,vÖTlu"CI>-ungon 

gem. cht w~rden dürfen. 
51 § >I Abs. J GenTG, §, Ab,. I S.' G('nlcehnik-Aul2Clchnungs\'crordnung v. 2~. 10. '990 (BGB). [ 

'Hg)· 
!6 §.6 Ab, . ! 2ill. 2 GenTG mit § 49 Ab, . 1 Zifl.) VwVIG , § ,6 Ab •. 4 GenTG. 
J7 M.,n kann emwoocr sogen, d,ß di~ GenehmIgung ex lune rechl.<wldng geworden I5t und dcsh,lb 

7.:urUckgenommC'n werden k:wn oder - nkc-nntnlSlheorctu:ch angi'mc.ssenl'r - daß nl"ue- latsach"n 
cnlll.nden Sind, die :<um Widerrul bcrcch .. sm (vgl. F. Kopp, VwVlG, 4. Auf!. 19S6, S.49 Rz. }8). 

)8 §§ 48 Ab<. ). 49 Abs. j vwVIG. 
39 Einlgungsverlr3g{BGBI. 199011 S. 88S) Anlog .. J K.p. X S3ehgrb. D Abschn.ll Nr. JJ (lurGcnlcchnik), 

dagegen Anl. I K.p . XII, 5.l.chgeb. B, Abschll. J Nr. I «(ur Alom,nlagcn). 
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entlastet werden müssen. Hierfür ist eine Fortsetzung der Technologtcbewertung 
auf höherer Ebene erforderlich~o. Diese Ebene ist verloren gegangcn~J . Der Geserz

gebungsprozeß ist S02.usagen abgckippt von der Überfliegerebene der Enquete
Kommission in die Konkrctheit der Einzelgenehmigung. Die einz.e1ne Behörde ist 
aber überfordert, wenn sie Grundsatzfragen entscheiden soll wie die, ob eine herbi
zidrcsistente Pflanze wirklich einen sinnvollen Zweck erfüllt oder ob biologischer 
Landbau eine bessere Alternative ist als der Einsatz. eines genetisch modifizierten 
Pestizids . Auf einer allgemeineren Ebene der Teehnologiebewcnung und auch 
verbindlichen Feststellung könnte dann bewertet und emschieden werden, ob ein 

bestimm.ter Organismus womöglich gar nicht modifiziert oder hergestellt werden 
darf. ob eine bestimmte Verwendungsweise eines Organismus ausgeschlossen wer
den soll. ob bestimmte Organismen an bestimmten Orten nicht freigesetzt werden 

dürfen und ob bestimmte Nutzenarten akzeptabel sind oder nicht. Diese höhere 
Ebene ist Im Gesell. kaum vorgesehen . Zwar gibt es eine Fülle von Verordnungser
mächtigungen, doch sitzen diese dem Machbarkeitswahn auf: Mit allem bnn 

experimentiert werden, wenn nur die richtigen Sicherheirsvorkchrungen getroffen 
werden<l. 

Ein vierter Punkt: Wie über Risiken und Nutzen der Gcntechnik entschieden wird, 
hängt auch von den Interessen ab, die die Entscheidung beeinflussen . Der Encschei

dungsprozeß ist kein kognitiver, sondern ein gesellschaftlicher Vorgang, der mehr 
oder weniger vernunftig strukturiert werden kann , Eine vernünftig strukturierte 
Gesellschaftlichkeir bedeutet. soweit Sac:hverstiindigengremien cingeset:>.t werden, 
vor ;lllem Bcset2.ung mtt Trägern kontroverser Auffassungen, in diesem Sinne also 
pluralisrische Zusammensetzung, begleitet von Begründungszwang. Tch halte dies 
für noch wichtiger und auch sinnvoller lls eine Zusammensetzung nach dem Prinzip 
verbandlieher Interessenvertrcrung. Denn es isr nichl gesagt, daß die Verbände 

sachkundige Personen benennen können, andererseits ist zu erwarten, daß in den 
kontroversen wissenschaftlichen Positionen die unterschiedlichen gesellschaftlichen 
Interessen repräsentiert sind. 
Auch das Gentechnikgesetz sieht ein Sachverständigengremium vor, die Zentrale 
Kommission für Biologische Sicherheit (ZKBS). Sie soll Stellung nehmen zur 
Zulassung von Anlagen, von gencechnischen Arbeiten, von Freisetzung und von 
rnverkehrbringen~J. Die Stellungnahme ist zum Teil bindend. d . h., die zuständige 
Behörde kann von der Stellungnahme nur mit besonderen Gründen abweichen, was 
ihr im Normalfall schwerlallen wird '14 , Die Kommission ist zusammengesetzt aus 
Vertretern verschiedener Wissenschaften einschließlicJl zwei Vertretern der Ökolo
gie sowie aus fünf Vertretem verschiedener gesellschafdicher Organisationen ein
schließlich Gewerkschaften. Wissenschaftsorg3.llisarionen und Umwe\tverbän
den H . 

Die Leitidee dieser Besetzung bleibt unklar, was wiederum auf das hastige Gesetz
gebungsverfahren hinw<.>ist. Sie besteht ;\US einer Mischung von einem Glauben an 
die reine Wissenschaft (was zur Aufnahme der einzelnen Fachgebiete gefülm hat) 
und von einern Setzen auf Interessenrepräsentation. Komrovcrsität scheint nur 

40 D.~u au,führlicher G. Wimer, S,dlungnahmc 7.ur Anhorung des BT-Un.cuusschusse, Genltchnikgc· 
setz V. 17.-19.1. '990, Ausschußdrucks>chc 1 I / } S. '40. 

~ 1 Das neue Forscl>lI l1gsprogr.mm des BMIT SIcht zwar Mittel für Fonchungcn :tut Ttchnolog1cb<wcr-
tung vor, doch fehlt gc ... d~ <In v .. f~hren zur verbmdlichcn polillsch<n Umsetzung. 

4' Vgl. § 7 Ab •. 1 Unoc ... bs. 1 und Ab •. 1 Gen TG . 
4l §S 11 Abs.8, 16 Ab <. j, luch I~ Ab •. 5 GenTG . 
44 § I1 Ab •. 8 S. ) GcnTG. 
~! § 4 Abs. 1 GenTG. 
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insofern vermittelt durch. als den Gentechnik betreibenden Wissenschaftlern Öko

logen gegenübergestellt werden und eine von den Umweleverhänden entsandte 

Person aufzunehmen ist. Hinzukommt, da.ß die ZKBS durch die Menge ihrer 

konkreten Aufgaben überfordert und so in der Praxis von dem abgelenkt werden 

wird, was sie an sich nach der Konzeption des Gesetzes auch tun sol!, nämlich dem 

Nachdenken über grundsätzlichere Fragen der Genteehnik46 . 

Vernünfrig strukturierte Gesellschafclichkeit der Entscheidungen erschöpft sich 

aber nicht in der Pluralität von Sachverstandigengremien, sondern erfordert aueh 

Beteiligung der breLten ÖffentlichkeIl. Öffentlichkeit stellt nach dem Sachverständi

gendisput den zweiten (und hiervon getrennten, weil einer eigenen Logik gehor

chenden) Filter dar. den ein genteehnisches Projekt passieren muß. Hier muß sich 

zeigen , ob das Projekt sich nicht nur wissenschaftlich, sondern auch lebenspraktisch 

darstellen und begTÜnden läßt. 

Das Gentechnikgesetz hrtt die ÖffemlichkeitSbeteiligung zwar grundsätzlich vorge

sehen, macht aber so viele Ausnahmen, daß der Grundsacl. unglaubwürdig wird". 

Ausgeschlossen ist sie gan:dich bei der Zulassung des Inverkehrbringens von 

Organismen. Das Gesetz folgt damit zwar dem Muster aller Produktzulassungsge
selZ.e, i, doch hätte die an diesem Muster zunehmend geäußerte Kritik aufgenommen 

werden können, dies umsomehr, als der Marktrnechanismus nicht zicnt . Denn 

gefährlichen Produkten wie z. B. einem Arweimittel oder einem Lebensmittelzu

satzstoff kann man sich entziehcn, indem man das Produkt nicht kauft; viele 
gentechnische Produkte, z. ß. das öl fressende Bakterium, haben dagegen Nebenef
fekte, denen Drirte sich nicht entziehen können. Der einzige Weg einer Einfluß

nahme auf das Risiko ist deshalb Beteiligung an der Zulassungsentscheidung. 

Weiterhin ist diese ausgeschlossen bei Freisetzung von Organismen. "deren Aus

breitung begrenzbar ist.· 9• Das ist an sich akzeptabel, nur müßte die Öffentlichkeit 

dann zumindest auf der Verordnungsebene beteiligt werden, auf der solche Orga

nismen festgelegt werden, was nicht vorgesehen ist!o. wie überhaupt, im Unter

schied etwa zum BlmSchGP, bei keiner der z~hlrcichen Verordnungsermächtigun

gen des Gesetzes :;auch nur die Anhörung der sog. beteiligten Kreise vorgeschrieben 
ist\'. 

Soweit es den Bau von Anlagen mit geschlossenen Systemen angeht, werden solche 

(ür Forschungszwecke, gleich welcher Sicherheitsstufe, von der Öffendichkeitsbe

teiligung ausgenommeno . Aber welchen Unterschied macht es für die potentiellen 

GesundheitS- und Umwdtgefahren. ob ein Forscher zur Steigerung seines Prestige 

oder ein Unternehmer z.ur Steigerung seines Gewinns mit hoch riskanten Reuoviren 

hanüert? Zu beachten ist auch, daß der Forschungsbegriff des Gesetzes die private 

Forschung und die Entwicklung mit umfaßtl<. also weit in den Bereich priv:lter 

Unternehmen hinein Anlagen unter Ausschluß der Öffentlichkeit genehmigt wer

den können. Weiterhin sind Anlagen für Arbeiten mit gewerblichen Zwecken 

~6 § 5 GenTG . 
47 § 18 G~nTG. 
48 Dazu E. Gurli" Di. Brteiligung der ÖffentlichkeI t bel der Pcstmdml>.Ssung, In: E. R.:hbmdtr (H"'g.), 

Bremer KolloqUIum über rn,nze"schulz . '99' (im Erscheln.:n). 
49 § 18 Abs. 1 S. I GenTG. 
\0 ~ I GenTG. 
P §§ 4 Abs.1 S. }. 7 Ab,. I, 1) Abs . I S. I, l' Ab, . I S. I, JJ Abs . l , H Abs. I S. I, JS Abs. I S. I. JS Abs - 2 

S. I. 41 Abs. 1 S. l, ~S Abs. I ßlmSchG. 
p Das GcnTG kennl nur die Anhorung der ZKBS, dot ,b., einen mgrren KreIS repn.scntlcrt ]Is die 

"beteiligten K re"e_ . 
51 § I S Abs . I GenTG verlangt ein Anhorung,,·<rf.hn;n nur für Gen.hmlgungcn gentechnlSchcr ArbelIen 

ZU gcwtrbl.chen Zwecken. 
!4 § J Nr. 5 GenTG. 
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freigestellt, wenn sie zur Sicherheitssrufc z gehören\). Dazu gehören nach Auskunh 

von Fachleuten de facro fast alle Anlagen. 
Insgesamt bedeutet das Gesetz uneer Plrtizipationsgesichrspunkten demnach sogar 

eine Verschlechterung gegeniiber dem vorherigen Stand, nach dem alle gewerblichen 

Anlagen z-um Umgang mit gen technisch verandereen Mikroorganismen im fönnli

ehen Verfahren zu genehmigen waren l6 . 

Als letzte prozedurale Anforderung möchte ich nennen, daß Entscheidungen über 

grenzüberschreitende Sachverhalte mternational abgestimmt werden müssen. Zu

nächst ist erforderlich, überhaupt zu erkennen, daß ein Sachverhalt grenzüber

schreitend wirke. Für den ganzen Bereich der gentechnischen Arbeiten in geschlos

senen Systemen wird dies implizit verneint. Denn weder aas Gesetz noch die sog. 

SystemrichdinieP fordern bei emsprechenden Genehmigungen eine internationale 

Beteiligung. Anscheinend sitzt man der perieio principii a\ll, daß ~geschlossene 

Systeme« wirklich geschlossen sind. Tars~chlich können Organismen entweichen 

und - das hyporhetische Beispiel AIDS z.eigt es - selbstverständlich d;tnn auch 

Grenzen überschreiten. Im anlagenbezogcnen Immissionsrecht sind aus grenzüber

schreitenden Wirkungen inzwischen prozedurale Konsequenzen gezogen worden ls . 
Das anlagenbezogene Gcntcchnikrecht hinkt hier hinterher. Zumindest für Arbei

(en höherer Sicherheitsstufen sollte es international abgestimmte Verfahren einfüh

ren. 

Immerhin ist dies für Freisetzung und Inverkehrbringen gentechnisch modifizierter 

Organismen geschehen: Das Gesetz sieht ein durch Verordnung zu regelndes 

Verfahren der Beteiligung der EG-Kommission und der anderen Mitgliedstaaten 

vorl9 . Aber zum einen blenden die EG-Scheuklappen aus, daß noch andere Nach

barstaaten betroffen sein können, zum anderen hätte das Parlament selbst bestim

men sollen, in welch.er Weise denn Bedenken. die andere $t:ueen geltendmaehen, 

berucksicluigt werden sollen. Z . B. wiirc eine Einvemchmenslösung in Betracht 

gekommen. Eine solche hälte auch die für lnverkehrbringen getroffene zweifelhafte 

Lösung, bei Dissens die Kommission entscheiden zu Iassen60
, vermeidbar gemacht. 

Die Verschiebung des Problems auf den Verordnungsgeber riskiert dagegen, daß 
sich Betreiber auf die deU(schcn Genchmigungskritcricn berufen, selbst wenn 

ausländische Einwände. die vielleicht aus anderen Sicherheitsprinzipien heraus 

erhoben werden, begründer erscheinen . 

Problema(isch ist :wch, daß ausländische Genehmigungen für lnverkehrbringen im 

Inland anerkannt werden6', der Import von Produkten also keiner inländischen 

Genehmigung mehr bedarf. Das Problem, nämlich die Möglichkeit unterschiedli

cher Standards, wird allerdings durch das EG-Recht verursachr6', dem die BRD 

freilich zugestimmt hat. Der gemeinschaftsrechtlichen Regelung vorbehaltloser 

Anerkennung richdiniengemäßer ausländischer Genehmigungen setzt das GenTG 

nur den schwachen (und mit der Richtlinie bum vereinbaren) Vorbehalt entgegen, 

daß dic Genehmigung in einem dem deutschen gleichwertigen Verfahren erteilt 
worden sein muß6J. 

Sl § ,S Ab,. 2 S, ~ GmTG. 
l6 VgL § 4. '0 BlmSchG mn 4. BlmSchV ZifL 4.3 li,. cl, 
57 Ri,hdim. des Ra<e, 90l1'9JEWG \'. '3. i· '~90 über die I\nwendung ~em'",ch vcrändcrlcr Mikroorg3-

~'smtn In be"hlosS<:nen Sy".men. AB!. l " 7 S. ,. 
$8 Vgl. § 8 UVPG, vorher schon z, B. An, 37 EURATOMV. Die Absllmmungsrcgdn vcrbl.ikn allenl;nSS 

~ur der Bchordcnrbcnc u'nd >loßen nielli zu ein" ß<lroflcncnöllmtlichkcIl durch . 
59 § 16 Abs, 3 GenTG. d.r Arl. 9. 12, , 3 d« oben z,"erten frcls.,zungmchdiOlc ~u<luhrl . 
60 Unu Im Ein zelnen An. J) Abs, J mll l' der FrolSelwngsnch tlinl<. 
6, § '4 Abs·l GenTG. 
61 Art, '3 A bs. I und 1 S der FrelSelzu ngsnchdinle. 
63 ~ 'i Abs. s S., GenTG. 
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JO Freisetzungen und Export rnodifizierter Organismen in Nicht-EG-$taaten sind 

schließlich ganz ohne inländische Genehmigung zulässig. Nicht einrnal vorherige 

Informierung des ImportSlaates - das geringste Minel im Instrumemenkasten der 
Exportkormolle gefahrlieher Produkre6

, - wird verlangt. 

J J J. Resümee 

Zusammenfassend drängt sich der Eindruck auf, daß das Gentechnikgesetz eine 

gesellschafdich bewußte Information, Reflexion und Entscheidung nicht zureichend 

organisiert: Auf die materiellen Maßstäbe bezogen ist es unzureichend, weil es an 

ethischen Grenzen fehlt und Risikominimierung durch Nutzenerwägungen ver
wischt werden kann, ohne daß für WIrklich ernsthafte Nutzen- und Altemativen

prüfung gesorgt iSI; und hinsichdich der prozeduralen Maßstäbe ist das Gesetz 

unzureichend, weil es keinen vom Einzelfall gelösten Prozeß der verbindlichen 
Tcchnologiebewenung etabliert, keine Auflagen für die aktive Erzeugung von 

Risikowissen vorsieht, die Revision einmal getroffener Entscheidungen über Ge

bühr erschwert, die Öffemlichkeitsbeteiligung auf ein Minirnum beschrankt und die 
ganze Problematik der Risikobewertung weitgehend einer Kommission zuschiebt, 

deren Zusammensetzung in sich unschlüssig ist und die in der Fülle der EinzeIan

träge untergehen und keine Zeit haben wird, sich mit Grundsätzlichem zu befassen. 
Wohin die Reise mit der Gentechnik geht, ist also weitgehend den privaten 

Betreibem überlassen, die sich primär an der Konkurrenz um wissenschaftliches 

Renommee und ökonornische Vorteile orientieren. Ob das die angernessene Organi

sationsform eines revolutionaren technischen Veränderungspotentials ist, ist zu 

bezweifeln. 

14 Fur Pcs"z,d~ s. E. Rchbmdo,. Expon von Schödlingsbe kimpfungsmll,dn: GememS>me \hm,worlullg 
von Expon- und Impomt:l:lt? UTR 3d. 5. '988. S. }J7 ()}8 f.). 
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